
DIGITALISIERUNG DES 
LERNENS AM MIGY

ANTRAG AN DEN SCHULTRÄGER ZUR 
WEITERFÜHRUNG DES DREIJÄHRIGEN 

PROJEKTVORHABENS

FINANZIERUNG DER ANSCHAFFUNG 
DIGITALER GERÄTE DURCH DIE ELTERN 

NACH DEM GUTSCHEINVERFAHREN



Projektablauf

 Aktuell verfügen alle Schüler*innen des 8. Jahrgangs 
über schuleigene iPads mit einer Tastatur und einem 
Stift.

 In den kommenden Schuljahren 2022/23 und 2023/24  
sollen dann jeweils die neuen Schüler*innen des 8. 
Jahrgangs diese digitale Ausrüstung für ein Jahr zur 
Verfügung gestellt bekommen.



Projektablauf

 Die Eltern der Schüler*innen dieser drei Jahrgänge sollen ab
dem 9. Schuljahr die digitale Ausstattung ihrer Kinder selbst
finanzieren und hierbei – wie beim Gutscheinverfahren, das bei
anderen Lernmitteln Anwendung findet - zwanzig Prozent des
Anschaffungspreises vom Schulträger erstattet bekommen.

 Die Schüler*innen verwenden diese Geräte bis zum Abitur in
der Schule.

 Nach dem Schulabschluss verbleiben die Geräte in den Händen
der Schüler*innen / der Eltern.



Umfrage-Ergebnisse 
zur Tablet-Einführung im 8. Jahrgang

- Schüler*innen -



Umfrage-Ergebnisse 
zur Tablet-Einführung im 8. Jahrgang

- Eltern -



Umfrage-Ergebnisse 
zur Tablet-Einführung im 8. Jahrgang

- Lehrer*innen -



Finanzierung

Anschaffungspreis eines iPads mit Tastatur-Schutzhülle und 
Stift:

• Kosten für 1 iPad 10,2“ 

(64GB+Tastatur-Schutzhülle+Geräteregistrierung) 387,19 €

• Kosten für einen Stift (Apple Pencil 1) 86,36 €

Gesamtbetrag 473,55 €



Finanzierungsmodell
- Elternfinanzierung nach dem Gutscheinsystem (s. Antrag) -

Anteil Eltern  80% von 473,55 € 378,84 € 
Anteil Schulträger  20% von 473,55 €   94,71 € 
 

Gesamtbetrag    473,55 € 
 
 
Kosten für die Schule / den Schulträger im Jahr 2022  
bei aktuell 67Schülern*innen im 8. Jg.  6.345,57 € 
 
Vorauss. Kosten für die Schule / den Schulträger im gesamten  
Projektzeitraum 2022-24 bei aktuell insges. 191 Schülern*innen  
im 6./7. und 8. Jahrgang 18.089,61 € 



Finanzierungsmodell
- Elternfinanzierung nach dem Gutscheinsystem (s. Antrag) -

Hierbei zu beachtende Aspekte:

→  Das Gerät ist im Besitz der Eltern und nach dem Ausscheiden aus

der Schule geht es vollständig in das Eigentum der Eltern über.

→  Die Zugriffsmöglichkeit der Schule auf das Gerät ist gewährleistet.

→  Die Lernmittelfreiheit wird gewährt.

→  Schulträger / Schule hat nur einen überschaubaren Verwaltungs-

aufwand zu bewältigen.

► Durch die hier angeführten Vorteile beantragen wir dieses 

Finanzierungsmodell


